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Zum digitalen Dokument 

 

 

 

 

 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

 

 
Treppenraumfenster 

 

 

 

Dürfen Treppenraumfenster mit einem Schlüssel verschlossen werden? 

Dürfen die Griffe von Treppenraumfenstern demontiert werden? 

 

 

Antwort: 

 

Treppenraumfenster dienen den Einsatzkräften der Feuerwehr bei Bränden in Gebäuden zum 

Hochziehen notwendiger Feuerwehrgeräte. Dazu gehören vor allem das Hochziehen von 

Strahlrohren und Schläuchen für den Löschangriff, als auch zur Gewährleistung eines Ruf- und 

Sichtkontaktes zwischen den Einsatzkräften. 

Treppenraumfenster müssen mit Mitteln der Feuerwehr zu öffnen sein (§35 Abs. 8 BauO Bln). Soweit 

also keine zu betätigenden Öffnungsriegel an den Treppenraumfenstern vorhanden sind, müssen 

diese mit sogenannten 8 mm Außenvierkant- oder passenden Innenvierkantverschlüssen versehen 

sein, die mit speziellen Schlüsseln durch Einsatzkräfte geöffnet werden können. 

Nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 22.5.2002 - 2 S 10/02 - kann eine 

Entfernung von abschließbaren Druckzylindern aus den Fenstern eines Treppenhauses angeordnet 

werden. 

 

Normaler Öffnungsriegel   

Öffnungsriegel mit Schloss  

Öffnungsriegel demontiert     wenn der Innenvierkant oder Außenvierkant freiliegen 

andere Lösungen   


